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PRÄAMBEL IM BEWUSSTSEIN SEINER VERANTWORTUNG VOR GOTT UND DEN MENSCHEN, VON DEM WILLEN BESEELT, ALS 
GLEICHBERECHTIGTES GLIED IN EINEM VEREINTEN EUROPA DEM FRIEDEN DER WELT ZU DIENEN, HAT SICH DAS DEUTSCHE VOLK KRAFT 
SEINER VERFASSUNGSGEBENDEN GEWALT DIESES GRUNDGESETZ GEGEBEN. DIE DEUTSCHEN IN DEN LÄNDERN BADEN-WÜRTTEMBERG, 

BAYERN, BERLIN, BRANDENBURG, BREMEN, HAMBURG, HESSEN, MECKLENBURG-VORPOMMERN, NIEDERSACHSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN, 
RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT, SCHLESWIG-HOLSTEIN UND THÜRINGEN HABEN IN FREIER 

SELBSTBESTIMMUNG DIE EINHEIT UND FREIHEIT DEUTSCHLANDS VOLLENDET. DAMIT GILT DIESES GRUNDGESETZ FÜR DAS GESAMTE 
DEUTSCHE VOLK. ART 1  (1) DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACHTEN UND ZU SCHÜTZEN IST VERPFLICHTUNG ALLER 

STAATLICHEN GEWALT. (2) DAS DEUTSCHE VOLK BEKENNT SICH DARUM ZU UNVERLETZLICHEN UND UNVERÄUSSERLICHEN 
MENSCHENRECHTEN ALS GRUNDLAGE JEDER MENSCHLICHEN GEMEINSCHAFT, DES FRIEDENS UND DER GERECHTIGKEIT IN DER WELT. (3) DIE 
NACHFOLGENDEN GRUNDRECHTE BINDEN GESETZGEBUNG, VOLLZIEHENDE GEWALT UND RECHTSPRECHUNG ALS UNMITTELBAR GELTENDES 

RECHT.NICHTAMTLICHES INHALTSVERZEICHNIS ART 2  (1) JEDER HAT DAS RECHT AUF DIE FREIE ENTFALTUNG SEINER PERSÖNLICHKEIT, 
SOWEIT ER NICHT DIE RECHTE ANDERER VERLETZT UND NICHT GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG ODER DAS SITTENGESETZ 

VERSTÖSST. (2) JEDER HAT DAS RECHT AUF LEBEN UND KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT. DIE FREIHEIT DER PERSONIST UNVERLETZLICH. IN 
DIESE RECHTE DARF NUR AUF GRUND EINES GESETZES EINGEGRIFFEN WERDEN. ART 3 (1) ALLE MENSCHEN SIND VOR DEM GESETZ GLEICH.(2) 
MÄNNER UND FRAUEN SIND GLEICHBERECHTIGT. DER STAAT FÖRDERT DIE TATSÄCHLICHE DURCHSETZUNG DER GLEICHBERECHTIGUNG VON 

FRAUEN UND MÄNNERN UND WIRKT AUF DIE BESEITIGUNG BESTEHENDER NACHTEILE HIN. (3) NIEMAND DARF WEGEN SEINES 
GESCHLECHTES, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEINER SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER 

RELIGIÖSEN ODER POLITISCHEN ANSCHAUUNGEN BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN SEINER 
BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN. ART 4 (1) DIE FREIHEIT DES GLAUBENS, DES GEWISSENS UND DIE FREIHEIT DES RELIGIÖSEN UND 

WELTANSCHAULICHEN BEKENNTNISSES SIND UNVERLETZLICH.(2) DIE UNGESTÖRTE RELIGIONSAUSÜBUNG WIRD GEWÄHRLEISTET.(3) 
NIEMAND DARF GEGEN SEIN GEWISSEN ZUM KRIEGSDIENST MIT DER WAFFE GEZWUNGEN WERDEN. DAS NÄHERE REGELT EIN 

BUNDESGESETZ. ART 5 (1) JEDER HAT DAS RECHT, SEINE MEINUNG IN WORT, SCHRIFT UND BILD FREI ZU ÄUSSERN UND ZU VERBREITEN UND 
SICH AUS ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN QUELLEN UNGEHINDERT ZU UNTERRICHTEN. DIE PRESSEFREIHEIT UND DIE FREIHEIT DER 

BERICHTERSTATTUNG DURCH RUNDFUNK UND FILM WERDEN GEWÄHRLEISTET. EINE ZENSUR FINDET NICHT STATT. (2) DIESE RECHTE FINDEN 
IHRE SCHRANKEN IN DEN VORSCHRIFTEN DER ALLGEMEINEN GESETZE, DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER JUGEND UND 

IN DEM RECHT DER PERSÖNLICHEN EHRE.(3) KUNST UND WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND LEHRE SIND FREI. DIE FREIHEIT DER LEHRE 
ENTBINDET NICHT VON DER TREUE ZUR VERFASSUNG. ART 6 (1) EHE UND FAMILIE STEHEN UNTER DEM BESONDEREN SCHUTZE DER 

STAATLICHEN ORDNUNG. (2) PFLEGE UND ERZIEHUNG DER KINDER SIND DAS NATÜRLICHE RECHT DER ELTERN UND DIE ZUVÖRDERST IHNEN 
OBLIEGENDE PFLICHT. ÜBER IHRE BETÄTIGUNG WACHT DIE STAATLICHE GEMEINSCHAFT.(3) GEGEN DEN WILLEN DER 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN DÜRFEN KINDER NUR AUF GRUND EINES GESETZES VON DER FAMILIE GETRENNT WERDEN, WENN DIE 
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN VERSAGEN ODER WENN DIE KINDER AUS ANDEREN GRÜNDEN ZU VERWAHRLOSEN DROHEN. (4) JEDE MUTTER 

HAT ANSPRUCH AUF DEN SCHUTZ UND DIE FÜRSORGE DER GEMEINSCHAFT. (5) DEN UNEHELICHEN KINDERN SIND DURCH DIE GESETZGEBUNG 
DIE GLEICHEN BEDINGUNGEN FÜR IHRE LEIBLICHE UND SEELISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE STELLUNG IN DER GESELLSCHAFT ZU 

SCHAFFEN WIE DEN EHELICHEN KINDERN. ART 7  (1) DAS GESAMTE SCHULWESEN STEHT UNTER DER AUFSICHT DES STAATES. (2) DIE 
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN HABEN DAS RECHT, ÜBER DIE TEILNAHME DES KINDES AM RELIGIONSUNTERRICHT ZU BESTIMMEN. (3) DER 

RELIGIONSUNTERRICHT IST IN DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN MIT AUSNAHME DER BEKENNTNISFREIEN SCHULEN ORDENTLICHES LEHRFACH. 
UNBESCHADET DES STAATLICHEN AUFSICHTSRECHTES WIRD DER RELIGIONSUNTERRICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDSÄTZEN 

DER RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN ERTEILT. KEIN LEHRER DARF GEGEN SEINEN WILLEN VERPFLICHTET WERDEN, RELIGIONSUNTERRICHT ZU 
ERTEILEN. (4) DAS RECHT ZUR ERRICHTUNG VON PRIVATEN SCHULEN WIRD GEWÄHRLEISTET. PRIVATE SCHULEN ALS ERSATZ FÜR 

ÖFFENTLICHE SCHULEN BEDÜRFEN DER GENEHMIGUNG DES STAATES UND UNTERSTEHEN DEN LANDESGESETZEN. DIE GENEHMIGUNG IST ZU 
ERTEILEN, WENN DIE PRIVATEN SCHULEN IN IHREN LEHRZIELEN UND EINRICHTUNGEN SOWIE IN DER WISSENSCHAFTLICHEN AUSBILDUNG 

IHRER LEHRKRÄFTE NICHT HINTER DEN ÖFFENTLICHEN SCHULEN ZURÜCKSTEHEN UND EINE SONDERUNG DER SCHÜLER NACH DEN 
BESITZVERHÄLTNISSEN DER ELTERN NICHT GEFÖRDERT WIRD. DIE GENEHMIGUNG IST ZU VERSAGEN, WENN DIE WIRTSCHAFTLICHE UND 

RECHTLICHE STELLUNG DER LEHRKRÄFTE NICHT GENÜGEND GESICHERT IST. (5) EINE PRIVATE VOLKSSCHULE IST NUR ZUZULASSEN, WENN 
DIE UNTERRICHTSVERWALTUNG EIN BESONDERES PÄDAGOGISCHES INTERESSE ANERKENNT ODER, AUF ANTRAG VON 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN, WENN SIE ALS GEMEINSCHAFTSSCHULE, ALS BEKENNTNIS- ODER WELTANSCHAUUNGSSCHULE ERRICHTET 
WERDEN SOLL UND EINE ÖFFENTLICHE VOLKSSCHULE DIESER ART IN DER GEMEINDE NICHT BESTEHT. (6) VORSCHULEN BLEIBEN 

AUFGEHOBEN. ART 8  (1) ALLE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, SICH OHNE ANMELDUNG ODER ERLAUBNIS FRIEDLICH UND OHNE WAFFEN ZU 
VERSAMMELN. (2) FÜR VERSAMMLUNGEN UNTER FREIEM HIMMEL KANN DIESES RECHT DURCH GESETZ ODER AUF GRUND EINES GESETZES 
BESCHRÄNKT WERDEN. ART 9 (1) ALLE DEUTSCHEN HABEN DAS RECHT, VEREINE UND GESELLSCHAFTEN ZU BILDEN. (2) VEREINIGUNGEN, 

DEREN ZWECKE ODER DEREN TÄTIGKEIT DEN STRAFGESETZEN ZUWIDERLAUFEN ODER DIE SICH GEGEN DIE VERFASSUNGSMÄSSIGE ORDNUNG 
ODER GEGEN DEN GEDANKEN DER VÖLKERVERSTÄNDIGUNG RICHTEN, SIND VERBOTEN. (3) DAS RECHT, ZUR WAHRUNG UND FÖRDERUNG DER 

ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VEREINIGUNGEN ZU BILDEN, IST FÜR JEDERMANN UND FÜR ALLE BERUFE GEWÄHRLEISTET. 
ABREDEN, DIE DIESES RECHT EINSCHRÄNKEN ODER ZU BEHINDERN SUCHEN, SIND NICHTIG, HIERAUF GERICHTETE MASSNAHMEN SIND 

RECHTSWIDRIG. MASSNAHMEN NACH DEN ARTIKELN 12A, 35 ABS. 2 UND 3, ARTIKEL 87A ABS. 4 UND ARTIKEL 91 DÜRFEN SICH NICHT GEGEN 
ARBEITSKÄMPFE RICHTEN, DIE ZUR WAHRUNG UND FÖRDERUNG DER ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSBEDINGUNGEN VON VEREINIGUNGEN IM 

SINNE DES SATZES 1 GEFÜHRT WERDEN.
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15:15 – 16:15 Uhr  Podiumsdiskussion mit 
  Publikumsbeteiligung
  Recht auf Zukunft:  
  Nachhaltigkeit als Verfassungsziel 

  Prof. Dr. Christian Calliess LL. M.
  Professor für Öffentliches Recht und  
  Europarecht an der Freien Universität Berlin  

  Prof. Dr. Georg Miribung
  Dekan des Fachbereiches für Wald und 
  Umwelt der Hochschule für nachhaltige 
  Entwicklung Eberswalde (HNEE)  

  Dr. Marc-Oliver Pahl
  Leiter der Geschäftsstelle des Rates für  
  Nachhaltige Entwicklung          

  Ministerialdirigent Matthias Sauer
  Leiter der Unterabteilung für Grundsatzfragen  
  der Umweltpolitik sowie des -rechts im 
  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,  
  nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

16:15 – 16:30 Uhr  Pause

16:30 – 17:30 Uhr  Podiumsdiskussion mit 
  Publikumsbeteiligung
  1949 – 2024 – 2049: Vergangenheit erinnern,  
  Gegenwart meistern, Zukunft gestalten

  Prof. Dr. Harald Biermann
  Präsident der Stiftung Haus der Geschichte  
  der Bundesrepublik Deutschland  

  Markus Meckel
  Vorsitzender des Stiftungsrates der 
  Bundesstiftung zur Aufarbeitung der  
  SED- Diktatur, Außenminister a. D.    

  Eva Quadbeck
  Chefredakteurin und Leiterin der 
  Hauptstadtredaktion des RND 
  Redaktionsnetzwerks Deutschland  

  Kathrin Schön
  Leiterin Programm und Veranstaltungen 
  der Stiftung Forum Recht   

Moderation:  Hannah Böhme
  Norddeutscher Rundfunk    



PROGR AMM:

10:00 – 10:15 Uhr  Begrüßung

  Dr. Lars Lüdicke
  Bevollmächtigter des Vorstandes 
  der Deutschen Gesellschaft e. V.

10:15 – 11:15 Uhr Podiumsdiskussion mit  
  Publikumsbeteiligung
  75 Jahre Grundgesetz:  
  Deutschland in bester Verfassung?

  Prof. Sabine Böhne-Di Leo 
  Professorin für Printjournalismus und 
  Politik an der Hochschule Ansbach   

  Prof. Dr. Wolfgang Merkel
  em. Professor für Politikwissenschaft 
  und Demokratieforschung an der 
  Humboldt-Universität zu Berlin und 
  ehem. Direktor der Abteilung „Demokratie 
  und Demokratisierung“ am Wissenschafts-
  zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)   

  Linda Teuteberg MdB
  Stv. Vorsitzende Gegen Vergessen – 
  Für Demokratie e. V., Stv. Vorsitzende 
  Deutsche Gesellschaft e. V.   

  Prof. Dr. Alexander Thiele
  Professor für Öffentliches Recht, 
  insbesondere Staats- und Europarecht 
  an der BSP Business & Law School Berlin     

11:15 – 11:45 Uhr  Pause

11:45 – 12:45 Uhr Podiumsdiskussion mit 
  Publikumsbeteiligung 
  Das politische System der Bundesrepublik: 
  Herausforderungen für Freiheit, 
  Demokratie und Rechtsstaat 

  Prof. Dr. Stephan Bröchler
  Professor für Politik- und Verwaltungs-
  wissenschaften an der Hochschule für 
  Wirtschaft und Recht Berlin, 
  Landeswahlleiter Berlin  

  Prof. Dr. Hendrik Hansen
  Professor für politischen Extremismus und 
  politische Ideengeschichte an der Hochschule  
  des Bundes für öffentliche Verwaltung   

  Lorenz Maroldt
  Chefredakteur der Tageszeitung 
  Der Tagesspiegel   

12:45 – 13:45 Uhr  Mittagspause

13:45 – 14:45 Uhr  Podiumsdiskussion mit 
  Publikumsbeteiligung
  Deutschland und die Welt:  
  Das Grundgesetz in der Zeitenwende

  Elmar Brok
  Ehrenpräsident Europa Union Deutschland,  
  Mitglied im Vorstand der Deutschen 
  Gesellschaft e. V.    

  Nico Lange
  Senior Fellow Zeitenwende-Initiative bei 
  der Münchner Sicherheitskonferenz  

  Prof. Dr. Marcus M. Payk
  Professor für Neuere und Neueste Geschichte  
  an der Helmut-Schmidt-Universität / 
  Universität der Bundeswehr Hamburg 

14:45 – 15:15 Uhr  Pause

75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes muss sich unsere Ver-
fassung in einer Welt bewähren, die sich fundamental verändert hat: 
Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, Migration und Demo-
graphie stellen die Bundesrepublik vor vielfältige Aufgaben, ebenso 
die Neuausrichtung der Sicherheits- und Außenwirtschaftspolitik – 
und nicht zuletzt eine Tendenz zum Autoritarismus, die national wie 
global Demokratien unter Druck setzt.  

Das Symposium sucht nach Antworten auf die Frage, ob und inwiefern 
das Grundgesetz angesichts solcher Herausforderungen weiterent-
wickelt werden kann oder muss, damit unsere Ver fas sung(sordnung) 
für die Erfordernisse von Gegenwart und Zukunft gewappnet ist.   

Diskutieren Sie mit – vor Ort oder im Chat während des Livestreams. 
Gern können Sie auch Fragen und Kommentare an folgende E-Mail-
Adresse richten: 

grundgesetz@deutsche-gesellschaft-ev.de
 

Die Veranstaltung wird in Bild und Ton dokumentiert und als Livestream und Video-
on-Demand via Internet verbreitet. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie einer Verwendung 
der Aufnahmen im vorstehenden Sinn sowie im Rahmen der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Deutschen Gesellschaft e. V. zu.
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